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FEHLER UND GRENZVERLETZUNGEN IN DER PSYCHOTHERAPIE

 Ziel: Standards und Transparenz
Jede Psychotherapie ist eine künstliche Beziehung mit einem strukturellen Macht-
gefälle. Allein dadurch ist Abstinenz absolut zwingend. Bei einer Tagung des  
Ethikvereins wurden die Probleme, die sich aus Verstößen ergeben, beleuchtet. 

D ie Vertuschung von Fehlern ist 
eine Sünde – mit diesem Zitat 

des Philosophen Karl Popper führte 
die Vorsitzende des Ethikvereins, 
 Dr. med. Veronika Hillebrand, in die 
Tagung über ethische Standards am 
8. November in München ein. Ihr Fa-
zit aus mehr als 400 Beratungen des 
Ethikvereins: Die Betroffenen ver-
suchten Gehör und Verständnis zu 
finden und ihre Entscheidungs- und 
Handlungsfähigkeit zurückzugewin-
nen, oft nach langer Zeit und fern der 
schädigenden Behandlung. Wichtig 
sei daher die Unabhängigkeit und 
Niederschwelligkeit des Beratungs-
angebotes des Ethikvereins (Kasten).

Die Schwierigkeiten von Folgebe-
handlung nach gravierenden Grenz-
verletzungen in der Vorbehandlung 
beleuchteten die beiden Psychoana-
lytikerinnen Dr. phil. Elke Fietzek, 
Feucht und Dr. jur. Giulietta Tibone, 
München. Dabei ständen nicht nur 
massive Schuld- und Schamgefühle 
der Geschädigten einer heilenden 
Entwicklung entgegen, sondern auch 
die Tatsache, dass alle psychothera-
peutischen Methoden durch die feh-
lerhafte Vorbehandlung „verseucht“ 
sind. Erschwerend für eine neue Ver-
trauensbasis seien Verzerrungen in 
der Wahrnehmung und im Denken, 
die bei den Patienten iatrogen durch 
die traumatisierende Behandlung 
hervorgerufen worden seien. Daher 
gehe es zunächst um empathisches 
Verständnis, klare Rahmenbedingun-
gen im Setting, um Psychoedukation 
und darum, die Behandlung der zu-
grunde liegenden Erkrankung des 
Patienten zurückzustellen.

Keine Verstrickungen
Die Mitbegründerin des Verbän -
detreffens gegen sexuellen Miss-
brauch in Psychotherapie und Bera-
tung, Dipl.-Psych. Monika Bor-
mann begründete die Notwendig-

keit der Abstinenz auch in einer 
 verhaltenstherapeutischen Behand-
lung. Jede Psychotherapie stelle ei-
ne künstliche Beziehung mit einem 
strukturellen Machtgefälle dar, in 
der sich der Patient in seiner Schwä-
che offenbart und der Psychothera-
peut wegen seiner Kompetenz auf-
gesucht wird. Allein dadurch sei 
Abstinenz notwendig: vor, während 
und nach der Behandlung. Exem-
plarisch führte sie einen Fall an, in 
dem der Psychotherapeut das Kind 
seiner Sekretärin in Behandlung ge-
nommen hatte und folgerichtig we-
gen einer Abstinenzverletzung ver-
urteilt worden war. Auch Behand-
lungen mit Verwandten, Freunden 
und nahen Bekannten seien nicht 
statthaft und verhinderten den Be-
handlungserfolg. Neben einem pro-
fessionellen sexuellen Missbrauch, 

der schon bei sexualisierten unange-
brachten Komplimenten beginne, 
seien auch finanzielle, politische 
und soziale Verstrickungen im Sin-
ne einer guten Therapie und auch 
der Selbstfürsorge zu vermeiden.

Als Expertin für posttraumati-
sche Belastungsstörungen und dis-
soziative Störungen wies Priv.-Doz. 
Dr. med. Ursula Gast auf die beson-
dere Vulnerabilität dieser Patienten-
gruppe für Grenzverletzungen hin. 
Die dissoziative Symptomatik mit 
Amnesien, Wahrnehmungsstörun-
gen, Intrusionen und Flashbacks, 
Hypästhesien, Schmerzzuständen 
oder Krampfanfällen sei Ausdruck 
und Manifestation von Aufspal -
tungen der Persönlichkeit, wenn 
die psychische Integrationsfähig-
keit in traumatischen Situationen 
nicht mehr ausreiche. Der ursprüng-
liche Schutzmechanismus der Dis-
soziation entwickelte sich für die 
Patienten zum Problem. So führ-
ten ein fehlendes selbstbeobachten-
des Ich, eine eingeschränkte Lern-
fähigkeit sowie Selbstbestrafungs-
neigung und Erstarrung zu Ein-
schränkung von Selbstfürsorge und 
Selbstschutzmechanismen, zu redu-
zierter Mentalisierung und damit 
der Möglichkeit, über das Gesche-
hene zu sprechen. 

Recht auf Irrtum
In seinem Referat über die Verant-
wortung von Institutionen betonte 
Dr. med. Heribert Blaß, Facharzt 
für Psychosomatische Medizin, die 
Notwendigkeit, zwischen strukturel-
len und systematischen Fehlern, die 
einem Vergehen entsprechen, und 
akzidentiellen Fehlern zu unter-
scheiden. Für letztere bedürfe es ei-
ner positiven Fehlerkultur. Hier sei 
nicht gegenseitige kollegiale Be-
schämung, sondern das Recht auf 
Irrtum notwendig, um der Verant-

Bei der Folgethe-
rapie geht es zu-
nächst um empa-
thisches Verständ-
nis, klare Rahmen-
bedingungen im 
Setting und um 
Psychoedukation.
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wortung gerecht zu werden. Gegen-
über strukturellen und systemati-
schen Vergehen benötige es jedoch 
eine klare, sanktionierende Haltung. 
Hier seien klare Standards erforder-
lich, da eine psychotherapeutische 
Behandlung ebenso einen Eingriff 
darstelle wie andere medizinische 
Behandlungen. Verbände, Institute 
und Kammern erfüllten in dieser 
Hinsicht eine triadische und triangu-
lierende Funktion, die aus der Illusi-
on der dyadischen Beziehung in der 
Therapie hinausführe. Dies könne 
einerseits in einer kontinuierlichen 
Auseinandersetzung im interkolle-
gialen Gespräch erfolgen und ande-
rerseits durch ein klares Vorgehen 
gegenüber Grenzverletzungen. Al-
lerdings gebe es auch Widerstand 
gegen Aufklärung und reflektieren-
des Handeln in Institutionen selbst. 
Hier bedürfe es externer Mandats-
träger oder Supervisoren.

Aus juristischer Sicht beleuchtete 
Prof. Dr. Thomas Gutmann, Lehr-
stuhlinhaber für Bürgerliches Recht, 
Rechtsphilosophie und Medizin-
recht, Münster, das Thema. Er führte 
aus, dass seit Verabschiedung des 
§ 174 c StGB, der sexuellen Miss-
brauch in Psychotherapie und Bera-
tung ebenso wie den Versuch unter 
Strafe stellt, lediglich drei bis vier 
Strafverfahren pro Jahr zustande 
kommen. Verglichen mit den 
600 Fällen pro Jahr, die realisti-
scherweise zugrunde gelegt werden 
müssten, zeige dies, dass bei der Ver-
folgung von weniger als ein Prozent 
der Fälle das Strafrecht ein „stump-
fes Schwert“ darstelle. Aus Sicht des 
Opfers sei das Strafrecht dysfunktio-
nal, vergangenheits- und nicht zu-
kunftsbezogen, nicht heilsam, son-
dern oft retraumatisierend. Auch zi-
vilrechtliche Verfahren seien auf-
grund ihrer oft jahrelangen Dauer 
und der Problematik, auf keinen sol-
venten Schuldner zurückgreifen zu 
können, dysfunktional für die ge-
schädigten Patienten. Als außeror-
dentlich problematisch erweise sich 
die Rechtsprechung zum § 174 c: 
Der Bundesgerichtshof hatte am  
1. Dezember 2011 entschieden, das 
der Patientenschutz durch § 174 c al-
lein für Psychotherapeuten im Sinne 
des Psychotherapeutengesetzes gilt 
und nur dann, wenn die Behandlung 

mit einem wissenschaftlich aner-
kannten Verfahren erfolgt ist. Dem-
zufolge sind Patienten von Ausbil-
dungskandidaten, Studenten, Heil-
praktikern und dann, wenn nicht 
wissenschaftlich anerkannte Verfah-
ren angewendet werden, nicht durch 
den einschlägigen Paragrafen ge-
schützt. Schwierig gestalte sich dies 
auch für Ehe- und Familienbera-
tungsstellen, obwohl diese Beratun-
gen oftmals einer psychotherapeuti-
schen Behandlungsbeziehung ent-
sprächen. Das Strafrecht könne 
nichts ausrichten, allein arbeitsrecht-
liche Schritte stellten eine Lösung 
dar. Da das Straf- und Zivilrecht 
aber wenig hilfreich sei, wachse den 
Ärztekammern und Psychothera-
peutenkammern nicht nur aufgrund 
ihres öffentlichen Auftrags, sondern 
auch aus moralischer Sicht eine 
Schutzpflicht für den Patienten zu. 
Hier wies er insbesondere darauf 
hin, dass die Berufsordnung der 
 Ärzte keine Bestimmung zur Absti-
nenz und Karenz im Hinblick auf 
psychotherapeutische Behandlungen 
enthält.

Präventiv Tabus beseitigen
Den Blick auf mögliche Schritte in 
der Prävention warf der Psycho-
analytiker Dr. phil. Jürgen Thor-
wart. Angesichts der grundlegen-
den menschlichen Eigenschaft, 
Macht zu missbrauchen, stellten 
auch Psychotherapeuten diesbe-
züglich keine Ausnahme dar. Prä-
ventiv hingegen seien die Beseiti-
gung des Tabus über Grenzverlet-
zungen zu sprechen sowie eine po-

sitive offene, kollegiale Instituts-
kultur. Transparente Strukturen in 
der Ausbildung, Ombudsstellen für 
Ausbildungskandidaten und die 
Auseinandersetzung mit ethischen 
Fragestellungen sowie den rechtli-
chen und berufsrechtlichen Rah-
menbedingungen seien unerläss-
lich. Daneben müsse die Auseinan-
dersetzung mit gescheiterten Be-
handlungsfällen, der Psychodyna-
mik von Grenzverletzungen und 
schwierigen Situationen in Thera-
pieverläufen, die wiederholte Selbst-
erfahrung und ein aktives Vorge-
hen in der Supervision ihren Bei-
trag in der Prävention von Grenz-
verletzungen leisten.

Abschließend wurde die Frage 
diskutiert, wie kritische Punkte im 
Hinblick auf Grenzverletzungen in 
Therapien in der Aus- und Weiter-
bildung operationalisiert werden 
könnten. Sogenannte yellow und 
red flags (1), in denen kritische 
Konstellationen sowohl aus den Be-
ratungserfahrungen des Ethikver-
eins als auch aus der Literatur zu-
sammengestellt sind. Als wichtig 
wurde auch erkannt, dass insbe -
sondere das Empfinden fehlender 
Stimmigkeit ernst zu nehmen sei 
und Gegenstand in der Auseinan-
dersetzung in Supervisionen sein 
sollte. Als problematisch für die 
ärztliche Psychotherapie wurde auf 
die im Vergleich zu den Psycho -
logischen Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten fehlenden expliziten 
Bestimmungen zur Abstinenz und 
Karenz in der Musterberufsordnung 
der Ärzte hingewiesen. Beklagt 
wurde auch der Mangel an Aus-
tausch zwischen Juristen sowie 
Ärzten und Psychotherapeuten in 
diesem schwierigen Feld. Eine 
Workshop-Tagung mit Vertretern 
aller Kammern und ihren Justizia-
ren schien den Beteiligten ein mög-
licher Schritt zu einer konstruktiven 
Weiterentwicklung. ▄
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Der Ethikverein bietet bundesweit, kostenlos und unab-
hängig eine niedrigschwellige, vertrauliche Beratung für 
Patienten, Angehörige, Ausbildungskandidaten, für Psy-
chotherapeuten und ihre Institutionen an. Das Beraterteam 
aus Ärzten, Psychologischen Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten aller Verfahren 
beantwortet Fragen zu Standards in der Psychotherapie 
und erarbeitet eine Klärung und Orientierung in ethisch 
und rechtlich schwierigen Behandlungssituationen ge-
meinsam mit den Anfragenden. Es besteht eine etablierte 
Kooperation mit Juristen und die Beratungsdaten werden 
anonymisiert wissenschaftlich quantitativ und qualitativ 
ausgewertet. www.ethikverein.de
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